Übersicht: In den folgenden Fällen endet das BEM ohne Ergebnis

	Fall
	Das bedeutet konkret

	Der Mitarbeiter bricht das BEM ab
	Da der oberste Leitsatz des BEM die freiwillige Teilnahme des Mitarbeiters ist, kann dieser das BEM zu jedem Zeitpunkt abbrechen. Gleichgültig, wie viel Arbeit Sie zu diesem Zeitpunkt bereits hineingesteckt haben, müssen Sie den Ausstieg des Beschäftigten akzeptieren und das BEM beenden. Der Mitarbeiter muss auch keine Begründung abgeben. Bitten Sie ihn trotzdem immer um ein Feedback. Dieses kann Ihnen helfen, gegebenenfalls vorhandene Schwachstellen im BEM aufzuzeigen und den Prozess weiterzuentwickeln.

Achtung: Lassen Sie den Mitarbeiter schriftlich bestätigen, am besten auf der Verlaufsdokumentation, dass er das BEM aus eigenem Antrieb abgebrochen hat. 

	Erwerbsunfähigkeit
	Das BEM wird beendet, wenn der Mitarbeiter befristet oder unbefristet voll erwerbsgemindert ist und ein entsprechender Bescheid vorliegt. Kommt es nach einer befristeten Erwerbsunfähigkeit zur Wiederaufnahme der Beschäftigung, gehen Sie zunächst einmal von Arbeitsfähigkeit aus und eröffnen das BEM-Verfahren nicht automatisch wieder. Sie können dem Betroffenen aber ein Gespräch zur Klärung des Wiedereinstiegs anbieten. Im Falle der befristeten teilweisen Erwerbsminderung führen Sie das BEM fort.

	Die Krankheit verläuft zu schwer
	Der Verlauf schwerwiegender Erkrankungen – z. B. Krebs, Rheuma oder gravierende psychische Erkrankungen – kann bewirken, dass der Betroffene trotz aller medizinischen und rehabilitativen Maßnahmen nicht mehr arbeiten kann. In diesen Fällen müssen Sie die Rehabilitations- und Sozialleistungsträgern kontaktieren, um die Einleitung des Rentenverfahrens und Einleitung der Anerkennung als schwerbehinderter Betroffener zu prüfen. Bei schwerbehinderten Beschäftigten muss der Arbeitgeber prüfen, ob eine Gefährdung des Beschäftigtenverhältnisses vorliegt, und das Integrationsamt sowie die Interessenvertretung einschalten.



